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Begründung zur Rahmenplanfortschreibung 
„Südlicher Wollepark“ 2018 

1. Sanierungsgebiet Wollepark – Soziale Stadt 

Das Sanierungsgebiet „Wollepark“ – Soziale Stadt wurde im Jahr 2000 auf Grund 

umfassender städtebaulicher und sozialer Problemlagen als förmliches Sanierungs-

gebiet festgelegt und in das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt aufge-

nommen. Seitdem wurden im Gebiet zahlreiche Projekte und Institutionen zur Ver-

besserung der sozialen Situation im Quartier umgesetzt bzw. angesiedelt und um-

fangreiche bauliche Veränderungen angestoßen. Die städtebauliche Neuordnung des 

südlichen Bereichs ist dabei eine zentrale Schlüsselaufgabe der städtebaulichen Sa-

nierung.  

2. Planungsanlass  

Der Rahmenplan für den südlichen Bereich des Sanierungsgebietes Wollepark ist 

zuletzt im Jahr 2013 aktualisiert worden. Seitdem sind grundlegende Sanierungszie-

le angegangen und erreicht worden: 

• Der Abbruch der Gebäude Am Wollepark 1-5 sowie der Parkgarage wurde 

Ende 2017 abgeschlossen. Die Fläche kann nun einer neuen Nutzung zuge-

führt werden.  

• Ebenso umgesetzt wurde der Neubau des Spielplatzes Am Wollepark. Die an-

grenzende Mischgebietsfläche wird derzeit vermarket.  

• Bei den Gebäuden Am Wollepark 13-14 hat die Stadt Delmenhorst ihr Vor-

kaufsrecht ausgeübt. Die gerichtliche Klärung der Entschädigungssumme 

steht aus. Nach dem Eigentumsübergang kann voraussichtlich noch 2018 mit 

der Entmietung der Gebäude über einen Sozialplan nach §180 BauGB begon-

nen und anschließend der Abbruch und die Neuordnung durchgeführt wer-

den.  

• Die Gebäude Am Wollepark 11-12 wurden am 01. November 2017 vom Fach-

dienst Bauordnung auf Grund erheblicher Mängel im Bereich des Brandschut-

zes  als unbewohnbar erklärt und geräumt. Vorhergegangen war im Frühjahr 

2017 die Einstellung der Gas- und Wasserversorgung der Gebäude aufgrund 

nicht gezahlter Forderungen der Stadtwerke. Der bereits vorher schlechte 

Gebäudezustand hat sich im vergangenen Jahr weiterhin negativ entwickelt.  

Sanierungsziel ist der Abbruch der Gebäude und die Entwicklung einer neuen 

Wohnbebauung.  
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• Bei den Gebäuden Am Wollepark 7-9 wurde die vordere Fassade energetisch 

saniert und damit auch das Erscheinungsbild der Gebäude deutlich verbes-

sert. 

• Die Situation im Gebäude Am Wollepark 10 ist stabil, das Gebäude weist eine 

funktionierende Nachbarschaft sowie eine unproblematische Mieterstruktur 

auf und ist voll vermietet. Der Einzeleigentümer des Gebäudes kommt seinen 

Pflichten als Eigentümer und Vermieter nach. Dementsprechend sollte das 

Sanierungsziel Abbruch nicht weiter verfolgt werden.  

Durch die Durchführung der Maßnahmen und fortgeschrittene Entwicklungen im 

Quartier haben sich die Sanierungsziele, die im Rahmenplan 2013 beschlossen wur-

den, überholt. Aus diesen Gründen hat sich die Stadt Delmenhorst entschieden, den 

Rahmenplan und die Sanierungsziele für den südlichen Bereich des Sanierungsge-

bietes Wollepark fortzuschreiben, um auch künftig über eine tragfähige, angepasste 

Rahmenstrategie für den südlichen Wollepark zu verfügen.  

3. Planungsziele 

Für die Rahmenplanung des südlichen Wolleparks gelten folgende Ziele: 

Gesamtkonzept:  

Der Zentralität und besonderen Schlüsselposition der Fläche des südlichen Wolle-

parks, insbesondere der Fläche Am Wollepark 1-5 im Stadtgefüge ist gerecht zu 

werden. Dabei soll für den Wollepark eine angemessene Quartiersabgrenzung ent-

wickelt werden, die das Quartier zur Gesamtstadt hin öffnet und die Qualitäten der 

Parkanlage stärker ins Bewusstsein der Delmenhorsterinnen und Delmenhorster 

rückt. Maßgeblich hierfür ist die Entwicklung einer neuen Grünanlage als attraktiver 

Parkzugang entlang der Nordwollestraße sowie die Kappung der verkehrlichen Er-

schließung des Gebiets über die Verbindung Nordwollestraße/Am Wollepark. Die 

Straße Am Wollepark wird optisch aufgewertet und stärker begrünt. In Verbindung 

mit einem auf den privaten Grundstücken liegendem Anpflanzstreifen entsteht so 

neben dem Parkzugang entlang der Delme eine grüne Achse über den Spielplatz Am 

Wollepark hin zum neugestalteten Parkzugang bei Am Wollepark 6.  

Die zentrale Fläche „Am Wollepark 1-5“ ist gegliedert in zwei Einheiten, die sich an 

einer aufgelockerten Blockrandbebauung orientieren. Die Front zur Stedinger Straße 

ist bis auf die Unterbrechung durch den Fuß- und Radweg „Wolle-Boulevards“ auf 

Höhe der Bushaltestelle an der Stedinger Straße geschlossen, was nach außen hin 

eine klare Raumkante schafft und nach Innen lärm- und sichtgeschützte Räume und 

Außenbereiche schafft. Trotz der Durchgängigkeit spielt die Front mit Vor- und 

Rücksprüngen sowie unterschiedlicher Höhenentwicklung, um sich in das heteroge-

ne Umfeld der Stedinger Straße einzufügen. Verschiedengroße „Gebäude-Würfel“ 

fügen sich als Baukörper aneinander und ergeben so ein Ganzes, das in der Pla-
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nungs- und Bauphase flexibel an die jeweiligen Nutzungsbedarfe angepasst werden 

kann. 

Nördliche Teilfläche (ehemals Am Wollepark 1-5):  

Auf der nördlichen Teilfläche entsteht Raum für Gemeinbedarfseinrichtungen. Ziel 

ist die Ansiedelung einer Kindertagesstätte sowie weiterer Gemeinbedarfsnutzun-

gen. Die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sorgen für eine gute 

Anbindung dieser öffentlichen Nutzungen.  

Der für die höhere Anschaulichkeit der Sanierungsziele konzeptionierte Baukörper 

auf der Gemeinbedarfsfläche beherbergt im Erdgeschoss die Kindertagesstätte, im 

1. OG ist Raum für weitere Nutzungen des Gemeinbedarfs. Die geplante Kinderta-

gesstätte und weitere Gemeinbedarfsnutzungen verfügen durch die schiere Flä-

chengröße über einen großzügigen Außenbereich, der durch den Gebäudekörper 

von Lärm und Unruhe der Stedinger Straße und durch den Grünstreifen (Anpflanz-

streifen) von der Straße Am Wollepark abgeschirmt wird. Der Immissionsschutz ist 

bei den konkreten Planungen unbedingt zu beachten. Eine Anpflanzung von weite-

rem Grün im nördlichen Grundstücksbereich würde die Abgrenzung vom Park- sowie 

Hol- und Bringbereich am Eingang ermöglichen. 

Fuß- und Radweg „Wolle-Boulevard“  

Südlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche verläuft ein Fuß- und Radweg, der die 

große Fläche in zwei Teilflächen trennt und eine Verbindung ins Quartier schafft. 

Der Weg ist durch die Gebäudekanten gefasst und lenkt insbesondere Fußgänger 

ins Quartier. Der „Wolle-Boulevard“ soll durch seine Breite und Gestalt Aufenthalts-

qualitäten bieten und durch eine optisch ansprechende, hochwertige Gestaltung 

sowie den gewollt überspitzten Namen „Wolle-Boulevard“ zu einer Verbesserung der 

Außen- und Selbstwahrnehmung des Quartiers beitragen. Die Positionierung von 

Gebäudeeingängen sowie die Bushaltestelle sorgen für die Belebung. 

Südliche Teilfläche (ehemals Am Wollepark 1-5):  

Auf der südlichen Teilfläche wird eine Nutzungsmischung aus Wohnen, Dienstleis-

tungen und nicht störendem Gewerbe angestrebt, die den heutigen Anforderungen 

an gute Wohn- und Arbeitsbedingungen entspricht. Hierfür wäre die neue Ge-

bietskategorie Urbanes Gebiet bei der Festlegung des Baurechts unter Umständen 

gut geeignet. Eine hochwertige Neubebauung wird zur Stabilisierung des südlichen 

Wolleparks beitragen. Dienstleistung und Gewerbe sollte insbesondere im Erdge-

schoss der Stedinger Straße und der „Wolle-Boulevard“ zugewandten Seiten statt-

finden, um eine Belebung dieser Bereiche zu ermöglichen. Der südliche Bereich wird 

durch einen Riegel von 4 Vollgeschossen bebaut und schirmt das gesamte Quartier 

so vom Straßen- und Bahnlärm ab. Im Erdgeschoss des Riegels können die notwen-

digen Stellplätze in einem Garagengeschoss untergebracht werden. Vor und Rück-

sprünge in der Fassade lockern die fast 100 Meter lange Front auf. Durch die 
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Blockstruktur entsteht ein geschützter Innenbereich, der für die Wohnnutzung eine 

wichtige Funktion übernimmt. Der Anpflanzstreifen sorgt auch hier für eine gewisse 

Abgrenzung zur übrigen Bebauung des südlichen Wolleparks. 

Am Wollepark 11-12:  

Die Gebäude Am Wollepark 11-12 sind schon seit längerem als städtebaulicher 

Missstand innerhalb des Sanierungsgebietes Wollepark identifiziert worden. Bei Be-

gehungen durch die Behörden aufgrund offensichtlich prekärer Wohnverhältnisse 

und dubioser Vermietungspraktiken wurden unter anderem eklatante Brandschutz-

mängel festgestellt. Nach der Kündigung des Versorgervertrages durch die Stadt-

werke und der Einstellung der Gas- und Wasserversorgung wurden die Gebäude 

schließlich für unbewohnbar erklärt und im November 2017 endgültig geräumt.  

Ziel ist der Abbruch der vorhandenen Bausubstanz.  

Dies ist zum einen begründet mit dem maroden Zustand der Gebäude. Die Vor-

hängefassade befindet sich in einem kaum noch intakten Zustand. Der Brandschutz 

ist mangelhaft. Die Fahrstühle und Klingelanlage funktionieren nur unregelmäßig. 

Zahlreiche weitere Mängel sind offensichtlich vorhanden. Die Eigentümergemein-

schaft aus rund 50 Einzeleigentümern scheint nicht in der Lage, diese Mängel zu 

beheben, sondern gibt die Gebäude dem weiteren Verfall preis. 

Zum anderen stellen die Gebäude Am Wollepark 11-12 einen städtebaulichen Miss-

stand dar. Die Höhenentwicklung ist bei der Nr. 12 am größten. Die bisherige rie-

gelartige Bauform des südlichen Wolleparks hat sich als nicht geeignet erwiesen, um 

ein gutes Quartiersgefüge zu bilden. Ziel ist daher, den Riegel durch die Wegnahme 

der Gebäude Am Wollepark 11-12 zu reduzieren. 

Durch die Wegnahme der Gebäude Am Wollepark 1-5 wird deutlich, dass diese Be-

bauungshöhe städtebaulich an dieser Stelle nicht aufrechterhalten werden soll. Zeit-

nah werden die Gebäude Am Wollepark 13-14 zurückgebaut und stattdessen ein 

Parkzugang zur historisch und landschaftsplanerisch wertvollen Parkanlage Wolle-

park entwickelt. Um nun einen städtebaulich sinnvollen Übergang zu schaffen, ist 

das Ziel, die maroden Wohnblöcke 11-12 abzubrechen und eine Neubebauung 

durch etwa drei Einzelhäuser mit mehreren Wohneinheiten und 2-4 Vollgeschossen 

umzusetzen. Gegenüber der aktuellen Bebauung wird die Zahl der Wohneinheiten 

reduziert und auch die Höhenentwicklung deutlich eingeschränkt. 

Die geplanten Baukörper greifen die Würfel-Struktur der südlichen und nördlichen 

Teilfläche Am Wollepark 1-5 auf, sind allerdings in Dichte und Höhe reduziert. Die 

Bebauung durch drei Einzelhäuser ermöglicht eine optische Durchlässigkeit zu den 

Grünbereichen.  
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Erschließung und ruhender Verkehr: 

Die Straße Am Wollepark übernimmt zukünftig die alleinige verkehrliche Erschlie-

ßungsfunktion des südlichen Wolleparks. Um unnötigen Durchgangsverkehr zu ver-

meiden, wird die Durchfahrtsmöglichkeit zur Nordwollestraße geschlossen. Eine 

Wendeanlage mit einem Durchmesser von 22 Metern ermöglicht das Wenden des 

Anliegerverkehrs. Die Bodenversiegelung wird reduziert und eine durchgängige 

Grünfläche entlang der Nordwollestraße ermöglicht. 

Die geplante Zufahrtsmöglichkeit zur Gemeinbedarfsfläche befindet sich am nördli-

chen Ende der nördlichen Teilfläche gegenüber Spielplatz und Mischgebietsfläche. 

So wird verhindert, dass der Hol- und Bringverkehr sowie der notwendige Lieferver-

kehr tiefer ins Quartier hineingeführt werden muss. Die vorhandenen öffentlichen 

Parkplätze ergänzen das Stellplatzangebot auf der Gemeinbedarfsfläche. Der nördli-

che, bereits vorhandene Wendehammer kann ebenfalls zum Wenden beim Verlas-

sen des Quartiers genutzt werden. 

Die Fläche im südlichen Bereich, für die eine Mischnutzung angestrebt wird, wird 

ebenfalls über die Straße Am Wollepark erschlossen, da die Stedinger Straße im 

Kreuzungsbereich eine Erschließung des Grundstücks verhindert. Auf dem Grund-

stück sind Stellplätze parallel zur Straße/zum Anpflanzstreifen geplant. Zudem ist es 

vorgesehen, Stellplätze in einem Garagengeschoss im südlichen Gebäudeteil unter-

zubringen. 

Grünflächen und -strukturen:      

Die in den Bebauungsplänen Nr. 332 und Nr. 339 festgelegten Grünbereiche – der 

südliche Parkzugang sowie der Anpflanz- und Erhaltungsstreifen – bleiben weiterhin 

Ziel der Rahmenplanung. Durch die Grünfläche im südlichen Teilbereich Am Wolle-

park 1-5 ergibt sich in Verbindung mit der geplanten und bereits baurechtlich fest-

gesetzten Grünfläche auf den Grundstücken Am Wollepark 13-14 (Bebauungsplan 

Nr. 339) ein durchgängiger Parkzugang bis zur vorhandenen Parkanlage Wollepark 

im Norden des Geltungsbereiches. Das Sanierungsziel aus der Rahmenplanfort-

schreibung 2013 ist persistent. 

Auch die Straße Am Wollepark ist durch den Anpflanzstreifen und eine Begrünung 

der Parkplätze durch viel Grün geprägt und bildet den urbanen Parkzugang zum 

Wollepark. Parallel zur Rahmenplanfortschreibung wird ein Konzept erstellt, das alle 

Parkzugänge zum Wollepark neu gestaltet. Hierzu gehört auch eine Neuordnung des 

Parkzugangs im nördlichen Bereich angrenzend an den Garagenhof. 

 


